
Anlage 

Alte Fassung                                                                             Neue Fassung                                             Bemerkungen 
 
Gebührenordnung für die Volkshochschule der 

Stadt Rheine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe 
f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28. März 2000 (GV NW S. 
245), hat der Rat der Stadt Rheine durch Beschluss 
vom 4. September 2001 die Änderungssatzung zur 
Gebührenordnung der Stadt Rheine vom 4. Juli 
1995 erlassen sowie am 
 – 29. Juli 2003 eine Änderung 
beschlossen. 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Stadt Rheine erhebt als Gegenleistung für die 
Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschu-
le Gebühren und Sachkostenbeiträge nach den 
Bestimmungen dieser Satzung über die Erhebung 

  
Gebührenordnung für die Volks-

hochschule der Stadt Rheine 
             vom 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 
Abs. 1 Buchstabe f der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 09. April 2013 
(GV. NRW. S. 194), hat der Rat der 
Stadt Rheine durch Beschluss vom 
…….diese Gebührenordnung für die 
Volkshochschule der Stadt Rheine 
beschlossen. 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Stadt Rheine erhebt als Gegen-
leistung für die Teilnahme an Veran-
staltungen der Volkshochschule Ge-
bühren und Sachkostenbeiträge nach 

 
 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnisse sind nicht Teil 
einer Gebührenordnung/Satzung 
 
 
 
Angepasst durch FB 7 
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von Gebühren. 
 
 
 

 
§ 2 

Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Kurse 
 
 
1. Die Gebühren für Seminare, Arbeitsgemein-

schaften und Kurse betragen für eine Unter-
richtsstunde mindestens 1,60 € (1,70 € ab 1. 
September 2004). 

 
 
2. Abweichend von Abs. 1 gilt für Gymnastikkur-

se, Kurse der Entspannungstechniken und für 
Sportkurse bei Unterrichtsstunden eine Ge-
bühr von mindestens 2,40 € (2,50 € ab 1. Sep-
tember 2004), bei Zeitstunden eine Gebühr 
von 3,00 € (3,10 € ab 1. September 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
3. Für Schwimmkurse werden gesonderte Ge-

bühren festgelegt. 
 
 

den Bestimmungen dieser Satzung 
über die Erhebung von Gebühren. 
 
 
 

§ 2 
Seminare, Arbeitsgemeinschaften, 

Kurse 
 
1. Die Gebühren für Seminare, 

Arbeitsgemeinschaften und 
Kurse betragen für eine Unter-
richtsstunde mindestens 1,80 € 
(1,90 € ab 1. Januar 2015). 

 
2. Abweichend von Abs. 1 gilt für 

Kurse der bewegungsorientier-
ten Gesundheitsbildung/ 
Stressbewältigung bei Unter-
richtsstunden eine Gebühr von 
mindestens 2,90 € (3,00 € ab 
dem 01. Januar 2015), bei Zeit-
stunden eine Gebühr von 3,40 
€ (3,50 € ab dem 01. Januar 
2015). 

 
 
 
3. Für Schwimmkurse werden ge- 

sonderte Gebühren festgelegt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhöhung der VHS-Gebühren/ Vor-
schlag für das Programmjahr 2014/ 
Staffelung nach 2015 
 
 
 
„Sportkurse“ werden im Gegensatz 
zu früheren Angeboten heute ver-
stärkt mit dem Fokus auf „Gesund-
heit/Stressbewältigung“ ausgerichtet. 
Darum werden in der Zukunft diese 
Kurse auch unter „Bewegungsorien-
tierte Gesundheitsbildung/ Stressbe-
wältigung“ geführt. 
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4. Teilnehmer, die sich angemeldet haben und 
die, ohne sich vor Beginn der Veranstaltung 
abzumelden, nicht teilnehmen, sind zur Zah-
lung der vollen Gebühr verpflichtet. Später 
hinzukommende Teilnehmer haben die Ge-
bühr für die gesamte Veranstaltung zu entrich-
ten. Die Belegung einzelner Unterrichtsstun-
den ist nicht möglich. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Geförderte Lehrveranstaltungen 

 
Die Gebühren für Lehrveranstaltungen im Bereich 
der beruflichen Bildung, die nach bundesrechtlichen 
Regelungen mittelbar oder unmittelbar gefördert 
werden, werden mindestens in Höhe des anerken-
nungsfähigen Erstattungsbetrages des jeweiligen 
Leistungsträgers festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Teilnehmer/innen, die sich an-
gemeldet haben und die, ohne 
sich vor Beginn der Veranstal-
tung abzumelden, nicht teil-
nehmen, sind zur Zahlung der 
vollen Gebühr verpflichtet. Spä-
ter hinzukommende Teilneh-
mer/innen haben die Gebühr für 
die gesamte Veranstaltung zu 
entrichten. Die Belegung ein-
zelner Unterrichtsstunden ist 
nicht möglich. 

 
 

 
§ 3 

Geförderte Lehrveranstaltungen 
 
Die Gebühren für Lehrveranstaltun-
gen im Bereich der beruflichen Bil-
dung, die nach bundesrechtlichen 
Regelungen mittelbar oder unmittel-
bar gefördert werden, werden min-
destens in Höhe des anerkennungs-
fähigen Erstattungsbetrages des je-
weiligen Leistungsträgers festge-
setzt. 
 
 
 
 
 

Geschlechtergerechte Sprache 
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§ 4 
Einzelveranstaltungen 

 
Für Einzelveranstaltungen wird eine Gebühr von 
mindestens 3,00 € erhoben. 
 
 
Bei Einzelveranstaltungen, welche die Volkshoch-
schule in Zusammenarbeit mit Verbänden, Verei-
nen usw. durchführt, können angemessene Pau-
schalentgelte für den Eintritt vereinbart werden. 
 
 
 

§ 5 
Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss 

 
Für die Anmeldung zum Kurs wird eine Gebühr von 
30 € erhoben. Die monatliche Teilnehmergebühr 
beträgt 10,00 €. Teilnehmer(innen), die während 
eines laufenden Monats eintreten, haben die volle 
Monatsgebühr zu entrichten. 
 
 
 
 
 

§ 6 
Gebühren für besondere Veranstaltungen 

 
 
1. Bestimmte Veranstaltungen (z. B. Veranstal-

§ 4 
Einzelveranstaltungen 

 
Für Einzelveranstaltungen wird eine 
Gebühr von mindestens 4,00 € erho-
ben. 
 
Bei Einzelveranstaltungen, welche 
die Volkshochschule in Zusammen-
arbeit mit Verbänden, Vereinen usw. 
durchführt, können angemessene 
Pauschalentgelte für den Eintritt ver-
einbart werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Gebühren für besondere Veranstal-

tungen 
 
1. Bestimmte Veranstaltungen (z. 

 
 
 
Gebührenerhöhung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die VHS bietet keine Hauptab-
schlusskurse an. Laut Info von Herrn 
Möller gab es darüber ein Abkom-
men. Die Abendrealschule bietet 
Hauptschulabschlüsse an. Darum 
wird dieser Paragraph ersatzlos ge-
strichen. 
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tungen der politischen Bildung, Veranstaltun-
gen der Volkshochschule für ältere Mitbürger 
oder für junge Erwachsene) können gebüh-
renfrei bleiben. 

 
 
 
2. Für besondere Lehrveranstaltungen (z. B. 

Kurse, die über mehrere Tage oder am Wo-
chenende durchgeführt werden) können im 
Einzelfall abweichende Gebühren festgesetzt 
werden. Das gilt auch für Kurse, z. B. der be-
ruflichen Bildung, mit höherem Anspruchsni-
veau. 

 
 
 
3. Für Lehrveranstaltungen, die gemeinsam mit 

anderen Institutionen durchgeführt werden, 
können abweichende Gebühren festgesetzt 
werden. 

 
 
 
 
 

§ 7 
Gebührenerstattung 

 
1. Die Gebühren werden in voller Höhe erstattet, 

wenn eine angekündigte Veranstaltung abge-
sagt werden muss. 

B. Veranstaltungen der politi-
schen Bildung, Veranstaltungen 
der Volkshochschule für ältere 
Mitbürger/innen oder für junge 
Erwachsene) können gebühren-
frei bleiben. 

 
2. Für besondere Lehrveranstal-

tungen (z. B. Kurse, die über 
mehrere Tage oder am Wo-
chenende durchgeführt werden) 
können im Einzelfall abwei-
chende Gebühren festgesetzt 
werden. Das gilt auch für Kurse, 
z. B. der beruflichen Bildung, 
mit höherem Anspruchsniveau. 

 
3. Für Lehrveranstaltungen, die 

gemeinsam mit anderen Institu-
tionen durchgeführt werden, 
können abweichende Gebühren 
festgesetzt werden. 

 
 
 
 

§ 6 
Gebührenerstattung 

 
1. Die Gebühren werden in voller 

Höhe erstattet, wenn eine an-
gekündigte Veranstaltung aus 

 
 
 
Geschlechtergerechte Sprache 
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2. Kann eine Veranstaltung aus Gründen, die 

von der Volkshochschule zu vertreten sind, 
nicht zu Ende geführt werden, so wird die Ge-
bühr für die nicht durchgeführten Unterrichts-
stunden erstattet. 

 
 
 
3. Die Gebühren werden auf schriftlichen Antrag 

anteilig erstattet, wenn sich in der ersten Hälf-
te des Arbeitsabschnitts ergibt, dass der Teil-
nehmer aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen nicht in der Lage ist, weiter an den 
Veranstaltungen teilzunehmen. Dies hat der 
Hörer glaubhaft nachzuweisen, wenn er auf-
grund dieser Regelung Gebührenerstattung 
beantragt. 

 
 
 
 
 
 
 
 Der Erstattungsbetrag vermindert sich um 20 

v. H. für Verwaltungskosten. 
 

 

Gründen abgesagt werden 
muss, die die VHS zu vertreten 
hat. 

 
2. Kann eine Veranstaltung aus 

Gründen, die von der Volks-
hochschule zu vertreten sind, 
nicht zu Ende geführt werden, 
so wird die Gebühr für die nicht 
durchgeführten Unterrichts-
stunden erstattet. 

 
3. Die Gebühren werden auf 

schriftlichen Antrag anteilig er-
stattet, wenn sich in der ersten 
Hälfte des Arbeitsabschnitts er-
gibt, dass der/die Teilnehmer/in 
aus von ihm/ihr nicht zu vertre-
tenden Gründen nicht in der 
Lage ist, weiter an den Veran-
staltungen teilzunehmen. Dies 
hat der/die Hörer/in glaubhaft 
nachzuweisen, wenn er/sie auf-
grund dieser Regelung Gebüh-
renerstattung beantragt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschlechtergerechte Sprache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Klausel wurde zu früheren Zei-
ten eingeführt, als sich Kursteilneh-
mer/innen für sehr viele Kurse an-
meldeten und nicht ordnungsgemäß 
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§8 
Gebührenermäßigung 

 
1. Gebührenfreiheit besteht für Empfängerinnen 

und Empfänger laufender Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) bzw. Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) sowie nach Gesetzen, die das BSHG 
oder BVG für anwendbar erklären und für 
Empfängerinnen und Empfänger von Arbeits-
losengeld, Arbeitslosenhilfe und Unterhalts-
geld nach dem Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG). Eine Gebührenermäßigung von 50 % 
erhalten Schwerbehinderte mit einer MdE von 
50 % und mehr, die Wohngeld nach dem 
Wohngeldgesetz beziehen, Wehrpflichtige 
und Zivildienstleistende sowie Schülerinnen 
und Schüler und Studentinnen/Studenten bis 
27 Jahre. 
Eine Gebührenermäßigung von 10 % erhalten 
Inhaber des Familienpasses. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Gebührenermäßigung 

 
1.  Gebührenfreiheit besteht für 

Empfängerinnen und Empfänger, 
die laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Sozialge-
setzbuch II oder Sozialgesetz-
buch XII sowie nach Gesetzen 
erhalten, die eines der beiden 
Gesetze für anwendbar erklären. 

 Eine Gebührenermäßigung von 
50 %  erhalten Personen, die 
schwerbehindert mit einer MdE 
von 50% und mehr sind und die 
Wohngeld nach dem Wohngeld-
gesetz beziehen, Personen, die 
ein freiwilliges soziales Jahr(FsJ) 
machen oder beim Bundesfrei-
willigendienst beschäftigt sind, 
sowie Schülerinnen und Schüler 
und Studentinnen/Studenten bis 
27 Jahre. 

 Eine Gebührenermäßigung von 

wieder abgemeldet haben. Das pas-
siert heute nicht mehr und der Ver-
waltungsaufwand wäre höher wenn 
die Vorschrift „Erstattungsbetrag“ 
konsequent angewendet werden 
müsste. Darum Vorschlag – Strei-
chung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wehrpflicht besteht nicht mehr 
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2. Gebührenermäßigung wird nur gewährt, wenn 

bei der Anmeldung der entsprechende Befrei-
ungstatbestand nachgewiesen wird. Eine 
nachträgliche Gebührenermäßigung ist nicht 
möglich. 

 
 
3. Teilnehmer(innen), die eine Gebührenermäßi-

gung beanspruchen und ohne vorherige Ab-
meldung der Lehrveranstaltung fernbleiben, 
verlieren den Anspruch auf Gebührenermäßi-
gung. In diesen Fällen wird mindestens eine 
Pauschalgebühr von 15,00 € erhoben. 

 
 
 
 
4. Eine Gebührenermäßigung erstreckt sich nicht 

auf die Sachkostenbeiträge. 
 
 
5. In Härtefällen kann die Leitung der Volks-

hochschule auch anderen Personen Ermäßi-
gung gewähren. 

 
 
6. Die unter I und II genannten Regelungen gel-

ten nicht für Veranstaltungen, die Spezial-

10% erhalten Inhaber/innen des 
Familienpasses/der Ehrenamts-
karte. 

 
2.  Gebührenermäßigung wird nur 

gewährt, wenn bei Anmeldung 
der entsprechende Befreiungs-
tatbestand nachgewiesen wird. 
Eine nachträgliche Gebührener-
mäßigung ist nicht möglich.  

 
3.  Teilnehmer/innen, die eine Ge-

bührenermäßigung beanspru-
chen und ohne vorherige Abmel-
dung der Lehrveranstaltung fern-
bleiben, verlieren den Anspruch 
auf Gebührenermäßigung. In 
diesen Fällen wird mindestens 
eine Pauschalgebühr von 15 € 
erhoben. 

 
4.  Eine Gebührenermäßigung er-

streckt sich nicht auf die Sach-
kostenbeiträge. 

 
5.  In Härtefällen kann die Leitung 

der Volkshochschule auch ande-
ren Personen Ermäßigung ge-
währen. 

 
6.  Die unter  § 7 Abs. 1 genannten 

Regelungen gelten nicht für Ver-
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kenntnisse vermitteln sowie für Studienfahrten 
und Exkursionen. 

 
 
 

§ 9 
Sonstige Kosten 

 
Material- und Fahrtkosten gehen zu Lasten der 
Teilnehmer. 
 
 

§ 10 
Studienfahrten und Exkursionen 

 
Für Studienfahrten und Exkursionen werden kos-
tendeckende Gebühren erhoben. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Gebührenordnung tritt am 1. Ja-
nuar 2002 in Kraft. 
Die Änderung der Gebührenordnung tritt mit Wir-
kung vom 1. September 2003 in Kraft. 
 

anstaltungen, die Spezialkennt-
nisse vermitteln sowie für Stu-
dienfahrten und Exkursionen. 

 
 

§ 8 
Sonstige Kosten 

 
Material- und Fahrtkosten gehen zu 
Lasten der Teilnehmer/innen, 
 
 

§ 9 
Studienfahrten und Exkursionen 

 
Für Studienfahrten und Exkursionen 
werden kostendeckende Gebühren 
erhoben. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührenordnung tritt mit Wir-
kung vom 01.01.2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührenord-
nung vom 1. September 2003 außer 
Kraft.                  
 
  
 

 
 


